
Anhang 720.000 

 1 

Per 1.1.2011 revidierte Bestimmungen des 
Steuergesetzes für den Kanton Graubünden 

Vom Grossen Rat beschlossen am 18. Juni 2009 

I. 
Das Steuergesetz für den Kanton Graubünden wird wie folgt geändert: 

Art. 18 Abs. 3 
3  Aufgehoben 

Art. 18b 
1  Wird eine Liegenschaft des Anlagevermögens aus dem Geschäftsver-
mögen in das Privatvermögen überführt, so kann die steuerpflichtige Per-
son verlangen, dass im Zeitpunkt der Überführung nur die Differenz zwi-
schen den Anlagekosten und dem massgebenden Einkommenssteuerwert 
besteuert wird. In diesem Fall gelten die Anlagekosten als neuer massge-
bender Einkommenssteuerwert, und die Besteuerung der übrigen stillen 
Reserven als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit wird bis zur 
Veräusserung der Liegenschaft aufgeschoben.  
2  

3 

Die Verpachtung eines Geschäftsbetriebs gilt nur auf Antrag der steuer-
pflichtigen Person als Überführung in das Privatvermögen. 

 

 

Wird bei einer Erbteilung der Geschäftsbetrieb nicht von allen Erben 
fortgeführt, so wird die Besteuerung der stillen Reserven auf Gesuch der 
den Betrieb übernehmenden Erben bis zur späteren Realisierung aufge-
schoben, soweit diese Erben die bisherigen für die Einkommenssteuer 
massgebenden Werte übernehmen. 

Art. 19 Marginalie 

 

Art. 20 Marginalie 

 

c. Aufschubtatbe-
stände 

d. Landwirtschaft 

e. Umstrukturie-
rungen 
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Art. 21 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 
1  Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere 
b) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte 

Vorteile aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, 
Gratisnennwerterhöhungen, etc.). Ein bei der Rückgabe von Beteili-
gungsrechten im Sinne von Artikel 4a VStG 1) an die Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft erzielter Vermögensertrag gilt in dem 
Jahr als realisiert, in welchem die Verrechnungssteuerforderung ent-
steht (Artikel 12 Absatz 1 und 1bis VStG); 

2  Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die von 
den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 1996 geleis-
tet worden sind, wird gleich behandelt wie die Rückzahlung von Grund- 
oder Stammkapital. 

Art. 33 Abs. 1 
1  Werden Gegenstände des betriebsnotwendigen Anlagevermögens er-
setzt, so können die stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen Anla-
gegüter übertragen werden, wenn diese ebenfalls betriebsnotwendig sind. 
Vorbehalten bleibt die Besteuerung beim Ersatz von Liegenschaften durch 
Gegenstände des beweglichen Vermögens. 

Art. 40b 
1  Wird die selbständige Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. Alters-
jahr oder wegen Unfähigkeit zur Weiterführung infolge Invalidität defini-
tiv aufgegeben, so ist die Summe der in den letzten zwei Geschäftsjahren 
realisierten stillen Reserven getrennt vom übrigen Einkommen zu besteu-
ern. Einkaufsbeiträge gemäss Artikel 36 Litera k sind abziehbar. Werden 
keine solchen Einkäufe vorgenommen, so wird die Steuer auf dem Betrag 
der realisierten stillen Reserven, für den der Steuerpflichtige die Zulässig-
keit eines Einkaufs gemäss Artikel 36 Litera k nachweist, in gleicher Wei-
se wie Kapitalleistungen aus Vorsorge gemäss Artikel 40a erhoben. Der 
verbleibende Liquidationsgewinn wird zum Satz von einem Fünftel dieses 
Gewinns, mindestens aber zu 2 Prozent besteuert. 
2  Absatz 1 gilt auch für den überlebenden Ehegatten, die anderen Erben 
und die Vermächtnisnehmer, sofern sie das übernommene Unternehmen 
nicht fortführen; die steuerliche Abrechnung erfolgt spätestens fünf Ka-
lenderjahre nach Ablauf des Todesjahres des Erblassers. 

                                                                 
 1)  Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer; SR 642.21 

c. Liquidations-
gewinne 
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Art. 47 Abs. 2 
2  Aufgehoben 

Art. 59 Abs. 3 und 4 
3  Wertpapiere und Beteiligungsrechte, die zum Geschäftsvermögen der 
steuerpflichtigen Person gehören, werden zu dem für die Einkommens-
steuer massgeblichen Wert bewertet. 
4  

Art. 81 Abs. 2 

Korporationsteilrechte sind steuerfrei. 

2  Wertberichtigungen sowie Abschreibungen auf den Gestehungskosten 
von Beteiligungen, welche die Voraussetzungen nach Artikel 88a Ab-
satz 1 Litera b erfüllen, werden dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, 
soweit sie nicht mehr begründet sind. 

Art. 84 Abs. 1 und 5 
1  Werden Gegenstände des betriebsnotwendigen Anlagevermögens er-
setzt, so können die stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen Anla-
gegüter übertragen werden, wenn diese ebenfalls betriebsnotwendig sind. 
Vorbehalten bleibt die Besteuerung beim Ersatz von Liegenschaften durch 
Gegenstände des beweglichen Vermögens. 
5  Beim Ersatz von Beteiligungen können die stillen Reserven auf eine 
neue Beteiligung übertragen werden, sofern die veräusserte Beteiligung 
die Voraussetzungen von Artikel 88a Absatz 1 Litera b erfüllt. 

Art. 88 Abs. 1 
1  Ist eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zu mindestens 10 Pro-
zent am Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und den Reserven ei-
ner anderen Gesellschaft beteiligt oder haben ihre Beteiligungsrechte ei-
nen Verkehrswert von mindestens einer Million Franken, so ermässigt 
sich die Gewinnsteuer im Verhältnis des Nettoertrages aus den Beteili-
gungsrechten zum gesamten Reingewinn. 

Art. 88a Abs. 1 
1  Zum Ertrag aus Beteiligungen gehören auch die Kapitalgewinne: 
a) soweit der Veräusserungserlös die Gestehungskosten übersteigt und  
b) sofern die veräusserte Beteiligung mindestens 10 Prozent des Grund- 

oder Stammkapitals der anderen Gesellschaft betrug oder einen An-
spruch auf mindestens 10 Prozent des Gewinns und der Reserven ei-
ner anderen Gesellschaft begründete und während mindestens eines 
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Jahres im Besitz der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft war. 
Fällt die Beteiligungsquote infolge Teilveräusserung unter 10 Prozent, 
so kann die Ermässigung für jeden folgenden Veräusserungsgewinn 
nur gewährt werden, wenn die Beteiligungsrechte am Ende des Steu-
erjahres vor dem Verkauf einen Verkehrswert von mindestens einer 
Million Franken hatten. 

Art. 90 Abs. 2 lit. a 
2  Das steuerbare Eigenkapital besteht 
a) bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften aus dem einbezahlten 

Grund- oder Stammkapital, den ausgewiesenen Einlagen, Aufgeldern 
und Zuschüssen im Sinne von Artikel 21 Abs. 2, den offenen und den 
aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven; 

Art. 90a 
1  Die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften entrichten ab dem 
fünften Geschäftsjahr nach der Gründung an Stelle der Gewinn- und Ka-
pitalsteuer eine Mindeststeuer von 200 Franken, wenn die Gewinn- und 
Kapitalsteuern diesen Betrag nicht erreichen. 

Art. 91 Marginalie 

 

 

Art. 188i 

Die Rückzahlung von Gratisaktien und Gratisnennwerterhöhungen, die 
vor dem 1. Januar 2011 erworben wurden, unterliegt der Einkommensbe-
steuerung. 

Art. 189c 

Wurde nach dem 31. Dezember 1996 der Verkauf der Aktien an einer 
Immobiliengesellschaft mit der Grundstückgewinnsteuer erfasst, können 
die noch gehaltenen Liegenschaften in der Steuerbilanz endend im Kalen-
derjahr 2011 oder 2012 ohne Gewinnsteuerfolgen um die besteuerten Ge-
winne aufgewertet werden. Die Aufwertung muss als Erhöhung der all-
gemeinen Reserven verbucht werden. 

Art. 190 Marginalie 

 
 

II. Mindeststeuer 

III. Steuerberech-
nung 
1. Im Allgemei-
nen 

j. Gratisaktien, 
Gratisnennwert-
erhöhung 

d. Immobilienge-
sellschaft: Wirt-
schaftliche Hand-
änderung 

e. Anrechnung 
von Steuern 
früherer Jahre 
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II. 
Diese Änderungen wurden von der Regierung mit RB vom 9. November 
2010 auf den 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. 
 


